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14. Änderung des Teilflächennutzungsplans Borna der Großen Kreisstadt Borna

Planfassung: August/September 2022

Auf der Grundlage der mit Schreiben vom 11.11.2022 eingereichten Planunterlagen zum o.g. 
Flächennutzungsplan wird unter Berücksichtigung der Bedenken, Hinweise und Anmerkungen der 
berührten Ämter des Landratsamtes Landkreis Leipzig entsprechend § 4 Abs. 1 BauGB folgende 
Stellungnahme abgegeben:

Allgemeiner Hinweis
Zu diesem Vorhaben fand am 15.07.2021 eine Ämterkonferenz zur frühzeitigen Ermittlung der für das 
Planverfahren relevanten Belange statt. Neben den Fachabteilungen des Landratsamtes haben auch 
Vertreter der Landesdirektion Sachsen und des regionalen Planungsverbands teilgenommen. Auf 
dessen Ergebnis wird in den folgenden fachlichen Stellungnahmen zum Teil Bezug genommen.

Wirtschaftsförderung
Die im Folgenden aufgeführten Leitziele des im Frühjahr 2020 beschlossenen 
Kreisentwicklungskonzeptes knüpfen an das Leitbild des Landkreises Leipzig als starken 
Wirtschaftsstandort an. Hierfür besonders zu erwähnen hinsichtlich des 14.Änderung des FNP Borna:

• Leitziel 1.1 Diversifizierte, zukunftsfähige und klimafreundliche Wirtschaftsstruktur im 
Landkreis Leipzig begünstigt Stabilität und unterstützt Innovationen.

Teilziele:
• Der Landkreis bietet den Unternehmen attraktive Standortbedingungen. Dazu zählt eine 

leistungsfähige technische Infrastruktur aber auch attraktive „weiche“ Standortfaktoren.
• Der Landkreis unterstützt Existenzgründungen, Innovationen und Technologietransfer.
• Der Landkreis begleitet aktiv den schrittweisen Strukturwandel (Ausstieg aus der Braunkohle) 

hin zu einer nachhaltigen Industriegesellschaft.
-> Hierbei sei besonders auf den Handlungsansatz „Ausbau alternativer Energien“ und den 
damit verbundenen Maßnahmen „Begleitung und Mitgestaltung des Umbaus der 
Energieversorgung hin zu alternativen, klimafreundlichen Lösungen - Beförderung und 
Begleitung von Projekten im Rahmen „Unternehmen Revier“ hingewiesen

Tel. : 
Fax: 
E-Mail:

+49(3433)241-0 oder 
+49 (3433) 241-1111 
info@lk-l.de

Bankverbindung: Sparkasse Leipzig
Sparkasse Muldental

+49 (3437) 984-0

IBAN DE32 8605 5592 1010 0202 81 
IBAN DEOS 8605 0200 1010 0000 86

Steuernummer: 238/149/04849 
Betriebs-Nr.: 05403393 
Gemeindekennziffer: 14729000

BIG WELADE8LXXX 
BIG SOLADES1GRM

Gläubiger-ID: DE77ZZZ00000068714

http://www.landkreisleipzig.de
mailto:Andreas.Biermann@lk-l.de
mailto:info@lk-l.de


Altstadt Borna

.Gnandorf

Raupenhain

Zedtlitz

Plateka

BlumrAda

^ 4^eukirchen

Den Darlegungen zur 14.Änderung des FNP in Verbindung mit den Zielen und Darlegungen des 
Kreisentwicklungskonzeptes des Landkreises Leipzig folgend, begrüßt die Wirtschaftsförderung dieses 
Vorhaben.

Kreisentwicklung und Bergrecht
Zum o.g. Vorhaben Energiepark Borna im Zusammenhang mit den Änderungen der FNP Stadt Borna 
und Wyhratal sowie den Bebauungsplänen wird folgendes informiert:

1. In der Begründung zum Vorhaben sind die übergeordneten Planungen benannt, hier:
• Landesentwicklungsplan Sachsen 2030,
• Regionalplan Leipzig-Westsachsen sowie der
• Braunkohlenplan als Sanierungsrahmenplan für den Tagebau Borna-Ost/Bockwitz

Für den Bereich TF 2.5 und 2.6 ist auf Grund der Lage im Vorranggebiet Land- und Forstwirtschaft des 
Braunkohlenplan bereits die Durchführung eines Zielabweichungsverfahren avisiert.
Die vorliegenden fachlichen Hinweise der Raumordnungsbehörde, Landesdirektion Sachsen, sowie 
der Regionalen Planungsstelle und des Umweltamtes sind diesbezüglich im weiteren 
Verfahrensverlaufzu berücksichtigen bzw. umzusetzen.

2. In der Begründung zum Bebauungsplan sollte ergänzend die Hohlraumkarte des Sächsischen 
Oberbergamtes (Unterirdische Hohlräume) geprüft und das Sächsische Oberbergamt Freiberg beteiligt 
werden. Aktuell sind hierzu keine Ausführungen in den Planunterlagen enthalten.
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Bauplanungsrecht
Es bestehen zum o.g. Vorhaben keine grundsätzlichen Bedenken. Grundsätzlich ist das mit dem Plan 
verfolgte Ziel, Energie aus erneuerbaren Quellen zu gewinnen, zu begrüßen.

Hinweis
Wie schon in der Begründung dargestellt, bedarf die Änderung des Teil-FNP der Genehmigung der 
höheren Verwaltungsbehörde.

Auf die Anpassungspflicht des Bebauungsplanes an den Zielen der Raumordnung nach § 1 Abs.4 
BauGB wird hingewiesen. Wie schon im Schreiben der Landesdirektion vom 09.12.2022 dargestellt, 
ist es, im weiteren Planungsverlauf nachzuweisen, dass die Voraussetzungen von Ziel 5.1.4.2 RPIL- 
WS erfüllt sind. Dies gilt für alle Pläne gleichermaßen.
Demnach ist die o.g. FNP-Änderung nur genehmigungsfähig, wenn uns eine positive raumordnerische 
Stellungnahme im Verfahren vorliegt und im Falle eines erforderlichen Zielabweichungsverfahrens, der 
positive Bescheid der Landesdirektion vorhanden ist.

Denkmalschutz
Sowohl im Bereich der Baudenkmalpflege als auch im Bereich der Bodendenkmalpflege bestehen zum 
o.g. Vorhaben keine Einwände, da die zu vertretenden denkmalpflegerischen Belange nach 
gegenwärtigem Kenntnisstand nicht berührt werden.

Hinweis
Ausführende Baufirmen sind schriftlich durch den Bauherrn auf die Meldepflicht von Bodenfunden 
gemäß § 20 SächsDSchG hinzuweisen.

Auszug § 20 SächsDSchG:
(1) Wer Sachen, Sachgesamtheiten, Teile oder Spuren von Sachen entdeckt, von denen 

anzunehmen ist, dass es sich um Kulturdenkmale handelt, hat dies unverzüglich einer 
Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 
vierten Tages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten und zu sichern, sofern 
nicht die zuständige Landesbehörde für den Denkmalschutz mit einer Verkürzung der Frist 
einverstanden ist.

(2) Anzeigepflichtig sind der Entdecker, der Eigentümer und der Besitzer des Grundstückes 
sowie der Leiter der Arbeiten, bei denen die Sache entdeckt wurde. Nimmt der Finder an den 
Arbeiten, die zu einem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird 
er durch die Anzeige an den Leiter oder Unternehmer der Arbeiten befreit.
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Die zuständige Fachbehörde ist das Landesamt für Archäologie Sachsen, Tel: 0351/89260.

2.6)

blau = archäologischer Relevanzbereich, rot = Baudenkmale 
Auszug CARDO Stand Dezember 2022

Immissionsschutz
Die abschließende Stellungnahme zur Änderung des Flächennutzungsplanes kann erst nach Vorlage 
der angepassten Unterlagen auf Grundlage der zu überarbeitenden Unterlagen zum Bebauungsplan 
erfolgen.

Natur- und Landschaftsschutz
Der Änderung des FNP im Parallelverfahren wird vorbehaltlich einer Klärung der raumordnerischen 
Zulässigkeit und vorbehaltlich der Rechtskonformität des B-Plans zugestimmt.

Ausführungen über Mängel und Unklarheiten aus Sicht des Naturschutzes zum B-Plan-Vorentwurf 
wurden in diesem Verfahren geäußert. Explizit sei hier nur zum Umweltbericht 3.1 darauf hingewiesen, 
dass, auch wenn das Plangebiet keine Flächen von Natura 2000-Gebieten beansprucht, Vorhaben in 
Gebiete hineinwirken und (auch in Summation) unter Berücksichtigung funktionaler Zusammenhänge 
zu erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele führen können.

Altlasten/Bodenschutz/Abfallrecht
Es bestehen keine Einwände gegen die 14. Änderung des FNP.
Forderungen zu abfallrechtlichen Belangen sind in den Stellungnahmen zu den jeweiligen B- 
Planverfahren enthalten.

Forst
Es bestehen erhebliche Bedenken gegen die vorgelegte Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP). 
Wenngleich durch das Vorhaben derzeit keine Waldflächen im Sinne des Sächsischen Waldgesetzes
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(SächsWaldG) betroffen sind, so werden jedoch in einem gewichtigen Ausmaß Vorranggebiete (VRG) 
Landwirtschaft-/ Forstwirtschaft bzw. Waldmehrung in Anspruch genommen. Aus Sicht der unteren 
Forstbehörde ist die Entscheidung über ein Zielabweichungsverfahren, vor der abschließenden 
Entscheidung über die vorgelegte Änderung des FNP zwingend erforderlich, da die vorgelegte Planung 
Zielen der Raumordnung widerspricht:

a) im Hinblick auf das Erreichen des festgelegten Waldanteiles von 19 % in der Planungsregion
b) hinsichtlich der festgelegten Waldmehrungsflächen innerhalb des Sanierungsbereiches Borna- 

Bockwitz und des Regionalplanes Leipzig-Westsachsen (RP)
Sich aus der Entscheidung über die Zielabweichung gegebenenfalls ergebende Bedingungen wären 
bei der Änderung des FNP zu beachten.

Begründung
Im Rahmen der vorgelegten Änderung des FNP wird die ursprünglich geplante gesamte 
Waldmehrungsfläche im Geltungsbereich des FNP (134ha) erheblich reduziert und es werden: 

ca. 55 ha Vorbehaltsgebiet (VBG) Waldmehrung 
ca. 10 ha VRG Waldmehrung 
ca. 15 ha VRG Land- und Forstwirtschaft

- ca. 4 ha VRG Schutz des vorhandenen Waldes (derzeit kein Wald im Sinne des Sächsischen 
Waldgesetzes (SächsWaldG), aufgrund maßstabsbegründeter Ungenauigkeiten und unter 
Beachtung der Festlegung benachbarter VRG ist diese Fläche zwar nicht dem VRG Schutz des 
vorhandenen Waldes aber dem VRG Land- und Forstwirtschaft zuzurechnen) 

für die zukünftige Nutzung als Sondergebiete Photovoltaik in Anspruch genommen.

Der Landesentwicklungsplan (LEP) 2003 (aktuelle Fassung 2013) legt in Ziel Z 4.2.2.1 fest, dass der 
Waldanteil im Freistaat Sachsen auf 30 % zu erhöhen ist. In der Planungsregion Leipzig-Westsachsen 
ist der Waldanteil auf 19% der Regionsfläche zu erhöhen. In der Begründung dieses Zieles bestimmt 
der LEP 2013 insbesondere die Tagebausanierungsbereiche des Südraumes Leipzig als landesweiten 
Schwerpunkt der Waldmehrung. Weiterhin heißt es in dieser Begründung:
„Mit der Waldmehrung in der Region soll auch den Folgen des Klimawandels entgegengewirkt und den 
zahlreichen positiven Wechselwirkungen zur Stabilisierung des Naturhaushaltes, für die Naherholung, 
die Lebensgualität und damit auch für die regionale und überregionale Standortattraktivität Rechnung 
getragen werden. “

Nach den derzeit vorliegenden Daten beträgt der Waldanteil im Landkreis Leipzig ca. 15%.

Dem wurde im RP Rechnung getragen. Entsprechend Ziel 9.2.2 des RP sollen zur Erreichung dieses 
Zieles „[...] Erstaufforstungen insbesondere durch Entwicklung großer, funktional 
zusammenhängender Waldgebiete in der Bergbaufolgelandschaft des Südraumes Leipzig 
erfolgen. [...]“ Des Weiteren soll die Waldmehrung insbesondere dort erfolgen, wo Aufforstungen der 
Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, der Erholungsmöglichkeiten und des 
Landschaftsbilds dienen.

Dementsprechend sind Teile der Flächen der geplanten Photovoltaikanlagen (PVA) als Doppel- 
Vorranggebiete Landwirtschaft und Forstwirtschaft bzw. VRG / VBG Waldmehrung ausgewiesen. Mit 
ihren kompakten Flächen, dem Anschluss bzw. der Ergänzung zu vorhandenen Waldflächen und einer 
Gesamtgröße von ca. 85ha haben diese Gebiete eine besondere Bedeutung zur Erfüllung des 
Waldmehrungszieles entsprechend Landesentwicklungsplan (LEP) und RP.

Die vorgelegte Änderung des FNP betrifft zudem den Geltungsbereich des Braunkohlenplanes als 
Sanierungsrahmenplan Tagebau Borna-Ost /Bockwitz (BKP), welcher für einige Flächen die 
Entwicklung von Wald tlw. durch Aufforstung vorsieht. Zum einen legt Ziel 13 (VRG Land- und 
Forstwirtschaft; VBG Landwirtschaft) des Sanierungsrahmenplanes Tagebau Borna-Ost/Bockwitz fest, 
dass diese Flächen nach freiwilliger Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung naturnah, Standort- und 
funktionengerecht zu bewalden sind. Hierzu wird in der Begründung des Zieles erklärt:
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„Eine Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung liegt vor, wenn sich die bewirtschaftenden 
Landwirtschaftsbetrieb aus betriebswirtschaftlichen Gründen für die Aufgabe der 
landwirtschaftlichen Nutzung entscheiden und keine anderen Landwirtschaftsbetriebe an der 
Pacht interessiert sind. Damit wiederspricht eine durch Flächenveräußerung oder Veränderung 
von Pachtverhältnissen erzwungene Nutzungsaufgabe dem Grundsatz der Freiwilligkeit. “

In der Begründung zur vorliegenden Änderung des FNP wird bestätigt, dass die Nutzung der geplanten 
Flächen keine landwirtschaftliche Nutzung im Sinne der Zielfestlegungen ist und somit der vorliegende 
Zielkonflikt bekräftigt. Gemäß Ziel Z 5.1.4.3 des aktuell geltenden RP ist die Errichtung von 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen innerhalb der VRG Waldmehrung unzulässig. Aus Sicht der unteren 
Forstbehörde wird durch die (vorerst) befristete Festsetzung der betroffenen Flächen als Sondergebiet 
Photovoltaik für mehr als SOJahre nicht automatisch eine Vereinbarkeit mit den geltenden Zielen der 
Raumordnung hergestellt. Der Argumentation, dass für die Teilfläche 2.1 auf ein 
Zielabweichungsverfahren aufgrund einer befristeten Festlegung für die Nutzung Photovoltaik 
verzichtet werden kann wird aus Sicht der Forstbehörde dementsprechend nicht gefolgt. Die 
vorgeschlagene Festlegung der befristeten Nutzung mit anschließender Waldnutzung sowie die 
Ausgestaltung der Fläche ist aus Sicht der Forstbehörde darüber hinaus aus den folgenden Gründen 
nicht ausreichend, um den Verlust an Vorrangflächen für Waldmehrung auszugleichen:

- Art und Lage der Fläche sind aus waldökologischer Sicht deutlich ungünstiger als vorherige 
kompakte Fläche mit Anschluss an bestehende Waldflächen (Linienform und geringe Breite 
entlang bestehender Straßen)

- sogenannte befristete Festlegung der PVA - Nutzung auf mehr als 30 Jahre im FNP nicht 
geeignet um Waldmehrungsziel auf diesen Flächen zu sichern und regionalplanerischen 
Konflikt auszuräumen

- keine unumstößliche Sicherung - Verlängerung oder andere darauffolgende befristete 
Nutzung kann faktisch nicht ausgeschlossen werden

- geplante Bewirtschaftung der Flächen unter PVA sorgt dafür, dass aus 
artenschutzrechtlicher Sicht Aufforstung nahezu unmöglich wird, ggf. Beweidung nach 
PVA-Nutzung erforderlich insbesondere durch angrenzendes Naturschutzgebiet

- Konterkariert die regionalplanerische Zielsetzung, dass nach freiwilliger Aufgabe der 
Landwirtschaft aufgeforstet werden soll (in diesem Falle EA-Genehmigung nach § 10 
SächsWaldG verhältnismäßig einfach zu erlangen). Mit vorgelegter Begründung könnte man 
faktisch jede andere Nutzungsart, die bei Änderung landes- und regionalplanerischer 
Schwerpunkte neben dem Schwerpunkt Waldmehrung, in Frage kommt als befristet Nutzung 
der Waldmehrung vorziehen. So wird das Ziel der Waldmehrung auf der Zeitachse zum einen 
immer weiter verschoben. Zudem treten auf der Fläche Zustände ein, die es - im Vergleich zur 
intensiven landwirtschaftlichen Nutzung - nahezu ausschließen, dass diese Flächen 
wiederbewaldet, geschweige denn aufgeforstet werden. Aus Sicht der unteren Forstbehörde 
fallen diese Flächen bei der vorgeschlagenen Verfahrensweise als Waldmehrungsflächen 
sämtlich aus und stehen dem Waldmehrungsziel realistisch nicht mehr zur Verfügung.

Zudem ist entsprechend Ziel 14 auf den ausgewiesenen VRG Forstwirtschaft (Aufforstung) und VBG 
Forstwirtschaft im unmittelbaren Tagebauvorfeld eine ökologische Waldverbindung zu dem nördlich 
angrenzenden Bereich Lerchenberg / Birkenhain herzustellen (betrifft insbesondere TF 2.2 und 2.3). 
Diesen Forderungen folgte der aktuell geltende FNP; mit der vorliegenden Änderung sollen diese 
Flächen dauerhaft in Sondergebiete Photovoltaik festgesetzt werden. Da es sich um eine Zielsetzung 
entsprechend BKP handelt ist auch hier vorab eine Klärung von regionalplanerischen Zielkonflikten 
erforderlich.

In Anlehnung an vergleichbare Vorhaben und unter Beachtung der Kumulation bereits erfolgter 
Zielabweichungen zu Lasten der Waldmehrung in der Planungsregion Leipzig-Westsachen ist aus 
Sicht der Forstbehörde ein Zielabweichungsverfahren vor Inkrafttreten der vorgelegten Änderungen 
der FNP Borna und Wyhratal sowie der Bebauungspläne den Energiepark Borna betreffend zwingend 
erforderlich.
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Ländliche Neuordnung
Das Vorhaben (Teilbereich 2) liegt, wie in der „Begründung zu Teilbereich 2" richtig beschrieben, 
vollständig innerhalb des Flurbereinigungsgebietes Bockwitz/Zedtlitz Nord (siehe Anhang „Ländliche 
Neuordnung“).

In der Örtlichkeit vorhandene Vermessungszeichen und Grenzmarken unterliegen, soweit sie nicht 
bereits nach § 27 des Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetzes geschützt sind, dem Schutz 
des § 17 des Gesetzes zur Ausführung des Flurbereinigungsgesetzes und zur Bestimmung von 
Zuständigkeiten nach dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz (AGFIurbG) in Sachsen. Diese sind nicht 
einzubringen, zu verändern, zu entfernen, zu beschädigen oder zu zerstören. Ihre Verwendbarkeit ist 
nicht zu beeinträchtigen. Sollte dies unumgänglich sein, ist die 
Teilnehmergemeinschaft Bockwitz/Zedtlitz beim Landratsamt Landkreis Leipzig - 
Vermessungsamt,
Leipziger Straße 67,
04552 Borna,
vorab zu benachrichtigen und mit dieser das weitere Vorgehen abzustimmen.

Ein nach § 41 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) genehmigter Plan liegt vor. Die darin enthaltenen 
gemeinschaftlichen Anlagen (2 Wege) oder Vorhaben einschließlich ihrer Nebenanlagen dürfen gemäß 
§ 17 AGFIurbG nicht in ihrer Funktion beschädigt oder zerstört werden.

Das bisher durchgeführte Verfahren ist gemäß § 15 FlurbG zu beachten. Nähere Informationen erteilt 
die o. g. Teilnehmergemeinschaft auf gesonderte Anforderung.

Sofern im Bereich des Verfahrensgebiets hoheitliche Vermessungen stattfinden sollen, ist eine 
Zusammenarbeit mit der Teilnehmergemeinschaft anzustreben. Dies soll verhindern, dass neue 
Flurstücke gebildet werden, die den Planungen der Teilnehmergemeinschaft zuwiderlaufen.

Die Zustimmung nach § 34 FlurbG wird erteilt. Diese Zustimmung gilt nur für die vorliegende Planung 
und ersetzt keinerlei andere für dieses Vorhaben erforderliche Genehmigung, Erlaubnis, Zustimmung 
etc., insbesondere auch nicht die Zustimmung der Grundstückseigentümer oder sonstiger Berechtigter. 
Die Zustimmung als solche ist keine Zuteilungszusage.

Die im „Begründung Teilbereich 2“ unter Punkt „8.5 Flurneuordnungsverfahren Bockwitz/Zedtlitz-Nord“ 
angesprochene Veränderungssperre gibt es als solche nur in der Umlegung nach BauGB, nicht jedoch 
in der Flurbereinigung. Allerdings gibt es den §34 FlurbG, der Änderungen der Nutzungsart währen der 
Verfahrensbearbeitung Genehmigungspflichtig macht.

Planung und Bau Kreisstraßen
Nach Prüfung der vorliegenden Unterlagen bestehen keine Einwände, da keine Kreisstraße durch den 
Energiepark Borna berührt wird.
Die Autobahn GmbFI ist als zuständiger Straßenbaulastträger der Autobahn A 72 und die Stadt Borna 
für die kommunalen Straßen mit einzubeziehen.

Folgender Sachverhalt ist bei der weiteren Planung zu beachten
Nach § 9 FStrG dürfen Plochbauten und bauliche Anlagen außerhalb des zur Erschließung bestimmten 
Teils einer Ortschaft neben einer Kreisstraße in einer Entfernung bis zu 20,00 m, gemessen vom 
äußersten befestigten Fahrbahnrand, nicht (Anbauverbotszone) und in einer Entfernung von 20,00 bis 
40,00 m (Anbaubeschränkungszone) nur unter Zustimmung der Straßenbaubehörde errichtet werden. 
Das bedeutet, dass alle Flochbauten und bauliche Anlagen b einem Mindestabstand von 40,00 m vom 
äußersten befestigten Fahrbahnrand der Bundestraße B 93 ohne Zustimmung des zuständigen 
Straßenbaulastträgers errichtet werden dürfen.
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Tourismus
Hinsichtlich der Mobilität in den Kommunen möchten wir an dieser Stelle den Hinweis geben, dass 
diese durch die Ausweisung von Verkehrsflächen, wie des Personen- und Güterverkehrs aber auch 
der Radverkehrsinfrastruktur, gestaltet wird und verbessert werden kann. Für den Ausbau und die 
Ausweitung des Radverkehrs ist die Ausweisung entsprechender Flächen im Flächennutzungsplan 
erforderlich. Prinzipiell sollte eine auf Vermeidung und Verringerung von Verkehr ausgerichtete 
Nutzung angestrebt werden.
Des Weiteren möchten wir darauf hinweisen, dass Tourismus und speziell Wassertourismus wichtige 
Wirtschaftsfaktoren des Landkreises Leipzig geworden sind. Mit der Entwicklung des Südraumes 
Leipzig zu einer Erholungs- und Tourismusregion sind unterschiedliche Erlebensbereiche an den Seen 
entstanden. Mit der zunehmenden Nutzung der geschaffenen Angebote des Leipziger Neuseelandes 
entstehen weitere Bedarfe im Aufbau sowie Sicherung von (touristischer) Infrastruktur.
Lt. Planungsunterlagen erfolgt „die Erschließung der Teilfläche TF 2.4 über einen bestehenden Weg in 
Richtung Westen zur Leipziger Straße zwischen Ortsausgang Borna und Anschlussstelle Borna-Süd. 
Über die Leipziger Straße wird in nördlicher Richtung nach wenigen Metern der Stadtrand und nach 
etwa 1,5 Kilometern das Zentrum von Borna erreicht. Anschluss an die Bundesautobahn A 72 (...) 
besteht südlich des Plangebiets an der Anschlussstelle Borna-Süd. Die übrigen Teilflächen werden 
über bestehende Wirtschaftswege und die Straße zum Bockwitzer See über die Ortsverbindungsstraße 
Borna-Dittmannsdorf erschlossen. (...) Die Verkehrserschließung der Teilflächen des Plangebiets soll 
über bestehende Zufahrten und Wirtschaftswege mit bestehendem Anschluss an das öffentliche 
Straßennetz erfolgen.“
Wir möchten hierzu den Hinweis geben, dass entlang der Geschwister-Scholl-Straße bzw. der o.g. 
Straße „Zum Bockwitzer See“ ein Radweg verläuft, der zukünftig als Teil der Regionalen Hauptradroute 
„Grimma-Borna“ die beiden Kommunen über Bad Lausick miteinander verbinden soll. Derzeit verbindet 
dieser Radweg das Bornaer Stadtzentrum mit dem Bockwitzer See. Des Weiteren verläuft entlang des 
Bockwitzer-See-Ufers der „Bockwitzer Seerundweg“. Entlang beider Radrouten ist die Erweiterung des 
Knotennummern-Netzes Südraum Leipzig in Planung, die in 2022/23 anhand Beschilderung umgesetzt 
wird und die Seen im Südraum Leipzig miteinander verbindet. Dieses Knotennummern-Netz erleichtert 
die Orientierung rund um die Seen und findet derzeit bereits am Cospudener, Markkleeberger, 
Störmthaler und Zwenkauer See Anwendung. Somit können sich Radfahrende ihre Routen individuell 
zusammenstellen. In Sachsen ist der Landkreis Leipzig damit Vorreiter, was diese Art der 
Ausschilderung betrifft. In das neue Knotensystem sind zum einen Strecken wie die Neuseenland- 
Radroute, der Elster- oder der Pleißeradweg einbezogen, zum anderen weiteren touristische Pfade 
entsprechend der Radverkehrskonzeption des Landkreises Leipzig. Dies betrifft beispielsweise die 
Rundwege um die ehemaligen Tagebauseen (wie dem Bockwitzer See) oder Querverbindungen 
zwischen Hauptrouten. Mit der zunehmenden touristischen Entwicklung des Leipziger Neuseenlands 
besteht ein stetig wachsendes Bedürfnis zur Schaffung und Nutzung sicherer und qualitativ guter 
Radfahrverbindungen. Die Radrouten sollten in den FNP mit aufgenommen werden.

Öffentliche Abfallentsorgung
Das Plangebiet ist von der öffentlichen Abfallentsorgung nicht betroffen.
Bei eventuellen Änderungen bzgl. des Bauvorhaben sind, insoweit die öffentliche 
Abfallentsorgung betroffen sein würde, die Belange für eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung 
zu berücksichtigen.

Das Sachgebiet Wasser/Abwasser und das Sachgebiet ÖPNV haben zum o. g. Vorhaben keine 
Bedenken, Hinweise oder Einwände.
Aus Krankheitsgründen konnte das Sachgebiet Landwirtschaft/Agrarstruktur keine fachliche 
Stellungnahme erstellen. Es ist geplant, in der 2. Beteiligungsrunde eine Stellungnahme abzugeben.
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Anlage - Öffentliche Abfallentsorgung 

Allgemeine Rechtsgrundlagen und Vorschriften 

Rechtsgrundlagen
• Satzung des Landkreises Leipzig über die Vermeidung, Verminderung, Verwertung 

und Beseitigung von Abfällen vom 01.01.2019
• Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ (DGUV Vorschrift 1)
• Unfallverhütungsvorschrift „Müllbeseitigung“ (DGUV Vorschrift 43)
• Unfallverhütungsvorschrift „Fahrzeuge“ (DGUV Vorschrift 70)
• BG Regel „Branche Abfallwirtschaft: Teil 1 Abfallsammlung“ (DGUV Regel 114-601)
• Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen RASt 06 (Ersatz für Empfehlungen für die 

Anlage von Erschließungsstraßen EAE 85/95)
• Arbeitsschutzgesetz
• Betriebssicherheitsverordnung
• Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG)
• 9.Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz - Maschinenverordnung
• Sozialgesetzbuch VII (SGB VII)
• Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
• Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)

Die Umsetzung der gemäß Satzung des Landkreises Leipzig bestehenden Anschlusspflicht der 
Abfallerzeuger- und Besitzer bedingt insbesondere die notwendigen Voraussetzungen für die 
satzungsgemäße Gestellung und Vorhaltung der von der Keil GmbH bereitgestellten 
Abfallbehälter zu schaffen.

Nach § 15 Abs. 4 AWS erfolgt die Entsorgung der Abfälle mit Spezialfahrzeugen 
(Abfallsammelfahrzeug) nur auf öffentlichen Straßen und Wegen.

Ein Anspruch auf Abholung bzw. Abfuhr der Abfallbehälter vom bzw. vor dem Grundstück besteht 
nicht. Ist eine Zufahrt aufgrund von tatsächlichen und rechtlichen Hindernissen nicht gegeben, 
so hat der Anschluss- und Überlassungspflichtige den Abfallbehälter an der ihrem Grundstück 
nächstgelegenen vom Abfuhrfahrzeug erreichbarer Stelle bereitzustellen.

Der Einsatz von Abfallsammelfahrzeugen ist ohne Gefährdung von Personen und Sachen nur 
möglich, wenn Straßen und Fahrwege die erforderlichen sicherheitstechnischen Anforderungen 
erfüllen. Entsprechend dürfen Entsorgungsfahrzeuge nur auf Straßen eingesetzt werden, auf 
denen ein gefahrloser Betrieb sichergestellt werden kann.

Diesbezüglich haben Verkehrsflächen den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) 
zu entsprechen und müssen den Anforderungen der Rahmendaten für die Entsorgungsfahrzeuge 
erfüllen:

Rahmendaten Entsorgungsfahrzeuge
Breite (ohne Außenspiegel): 2,55 m
Höhe (ohne Aufbauten): 4,00 m
Gewicht: bis 30 t
Länge: ca. 11 m

Aufweitungen von Verkehrsflächen sind bei Kurven notwendig. Es muss gewährleistet werden, 
dass diese von dreiachsigen Entsorgungsfahrzeugen ohne Rangieren befahren werden können. 
Erweiterte Anforderungen ergeben sich für Sackgassen und Stichstraßen. Nach den geltenden 
Unfallverhütungsvorschriften darf Abfall nur in Straßen eingesammelt werden, wenn die Zufahrt 
zu den Müllbehälterstandplätzen so angelegt ist, dass eine Rückwärtsfahrt nicht erforderlich ist. 
Verstöße gegen das Rückfahrverbot stellen eine Ordnungswidrigkeit im Sinne des
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§ 209 Abs. Nr. 1 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) dar. Demnach muss an deren Ende 
eine Wendeanlage (Wendekreise, Wendeschleifen und Wendehämmer) entsprechend Ziffer 
6.1.1.2 RASt 06 für dreiachsige Entsorgungsfahrzeuge vorhanden sein.

Ein- und Ausfahrtswege sowie die Randbereiche der Wendeanlage (inklusive Überhangflächen) 
müssen frei von Beleuchtungsmasten, Strom- und Telekomverteilern sowie Straßenbegleitgrün 
oder Ähnlichem sein. Wendeflächen und deren Zufahrten sind frei von parkenden Fahrzeugen zu 
halten.

Ein Anspruch auf Abholung bzw. Abfuhr der Abfallbehälter vom bzw. vor dem Grundstück besteht 
nicht. Ist eine Zufahrt aufgrund von tatsächlichen und rechtlichen Hindernissen nicht gegeben, 
so hat der Anschluss und Überlassungspflichtige den Abfallbehälter an der ihrem Grundstück 
nächstgelegenen vom Abfuhrfahrzeug erreichbarer Stelle bereitzustellen. Sollte es während der 
Bauphase zu Behinderung der Abfallentsorgung kommen, so empfiehlt sich das organisierte 
Verbringen der Abfallbehälter am jeweiligen Entsorgungstag an den/das BaustellenanfangZ-ende. 
Sofern es zu der Bestimmung eines Alternativstandortes für die Bereitstellung der Abfallbehälter 
Hinweise bedarf, sind die erforderlichen Anfragen rechtzeitig an die Abfallwirtschaft zu richten. 
Auf jeden Fall sind jedoch die anliegenden Überlassungspflichtigen als auch die zuständigen 
Entsorgungsunternehmen durch den Auftraggeber oder dessen beauftragte Unternehmen zur 
disponiblen Vorkehr rechtzeitig zu informieren.

10
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Postanschrift: 
Landesdirektion Sachsen 
09105 Chemnitz 

Besucheranschrift: 
Landesdirektion Sachsen 

Braustraße 2 

04107 Leipzig 

www.lds.sachsen.de 

Bankverbindung: 
Empfänger 
Hauptkasse des Freistaates Sach-
sen 
IBAN  
DE22 8600 0000 0086 0015 22 
BIC MARK DEF1 860 

Deutsche Bundesbank 

Verkehrsverbindung: 

Zu erreichen mit der  

Buslinie 89 

Für Besucher mit Behinderungen 

befindet sich ein gekennzeichneter 

Parkplatz in der Braustraße. 

*Informationen zum Zugang für ver-
schlüsselte / signierte E-Mails / elektro-
nische Dokumente sowie elektronische 
Zugangswege finden Sie unter 
www.lds.sachsen.de/kontakt. 

Informationen zum Datenschutz finden Sie 
unter www.lds.sachsen.de/datenschutz. 
 

 
Stadtverwaltung Borna  
Bauamt 
Markt 1  
04552 Borna 
 
per E-Mail an fd31@borna.de und walter@bk-
landschaftsarchitekten.de 
  
Nachrichtlich nur per E-Mail: 
Regionaler Planungsverband Leipzig-
Westsachsen 
Landratsamt Landkreis Leipzig, Wirtschaftsför-
derung/ Kreisentwicklung 
 

Bebauungspläne "Energiepark Borna - Teilbereich 1" und "Energiepark 
Borna - Teilbereich 2" und Änderung Teil-FNP Borna und Wyhratal im 
Parallelverfahren 
 
Raumordnerische Stellungnahme 
Ihre Nachricht vom 11. November 2022 Ihr Zeichen 
Mei/51.24.40Mei/51.24.40 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Beteiligung der Landesdirektion Sachsen, Referat Raum-
ordnung/ Stadtentwicklung an dem o. g. Verfahren. Nach Prüfung des Sach-
verhalts anhand der uns vorliegenden Unterlagen gibt die Raumordnungsbe-
hörde folgende 

Hinweise: 

Die vorhabenbezogenen Bebauungspläne „Energiepark Borna – Teilbe-
reiche 1 und 2“ stehen nicht im Einklang mit den Erfordernissen der 
Raumordnung 1 . Demzufolge steht auch die Änderung des Teil-FNP 
nicht im Einklang mit den Erfordernissen der Raumordnung.   

Um Beachtung der Hinweise unter 5. wird gebeten. 

 

 
1 Beurteilungsmaßstab sind die Erfordernisse der Raumordnung. Das sind gemäß  
§ 3 Abs. 1 Nr. 1 ROG Ziele der Raumordnung, Grundsätze der Raumordnung und 
sonstige Erfordernisse der Raumordnung (z. B. in Aufstellung befindliche Ziele). 

 
Ihr/-e Ansprechpartner/-in 

Dr. Tillmann Scholbach 

Durchwahl 
Telefon +49 341 977-3470 
Telefax +49 341 977-1199 

tillmann.scholbach@ 
lds.sachsen.de* 

Geschäftszeichen 
(bitte bei Antwort angeben) 
L34-2417/210/51 

Leipzig, 
9. Dezember 2022 
 

https://www.lds.sachsen.de/kontakt
https://www.lds.sachsen.de/datenschutz
http://www.mach-was-wichtiges.de/
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Begründung 
 

1. Sachverhalt 

Die Landesdirektion Sachsen wird in dem Verfahren des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans „Energiepark Borna" für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen 
an zwei Standorten – Teilbereiche 1 und 2 - beteiligt. Der Geltungsbereich umfasst Flä-
chen östlich und südlich der Kernstadt Borna und soll über mehrere einzelne Bebau-
ungspläne realisiert werden. Teilfläche 1 betrifft landwirtschaftlich genutzte Flächen 
südlich der Kernstadt Borna, zwischen Bundesstraße 93 im Norden und Westen, Ge-
werbegebiet Blumroda und Waldflächen im Süden und Bahnstrecke Neukieritzsch-
Chemnitz im Osten auf einer Gesamtfläche von ca. 144 ha. Teilfläche 2 liegt, östlich 
und südöstlich der Kernstadt Borna, zwischen Kesselshain im Norden, Bockwitzer See 
im Osten und autobahnbegleitend entlang der Bundesautobahn A 72 und erstreckt sich 
über ca. 208 ha. 

2. Rechtliche Grundlagen  

Die vorgelegten Unterlagen wurden auf Grundlage folgender Gesetze/ Verordnungen 
geprüft:  

• Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 Absatz 15 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (ROG); 

• Gesetz zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsen, erlas-
sen als Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung planungsrechtlicher Vorschriften 
vom 11. Dezember 2018 (SächsLPlG); 

• Landesentwicklungsplan Sachsen 2013 vom 12. Juli 2013, verbindlich seit 31. 
August 2013 (LEP 2013); 

• Regionalplan Leipzig-Westsachsen, in Kraft getreten am 16. Dezember 2021 
(RPlL-WS) 

• Braunkohlenplan Borna-Ost/ Bockwitz, verbindlich seit 20.05.1998 (BKPBB) 

3. Raumordnerische Bewertung 

Die Gewinnung von erneuerbarer Energie wird raumordnerisch grundsätzlich unter-
stützt. Ziel 5.1.1 LEP verpflichtet die Träger der Regionalplanung darauf hinzuwirken, 
dass die Nutzung der erneuerbaren Energien flächensparend, effizient und umweltver-
träglich ausgebaut werden kann. In Bezug auf das hier geplante PV-Vorhaben enthält 
das Kapitel 5.1.4 (Nutzung solarer Strahlungsenergie) des RPlL-WS entsprechende 
Festlegungen. Der Ausbau erneuerbarer Energien dient dem Klima- und Ressourcen-
schutz. Gleichzeitig macht sie von Energie- und Rohstoffimporten unabhängig. In dem 
im Juni 2021 verabschiedeten sächsischen Energie- und Klimaprogramm sind Ausbau-
ziele für erneuerbare Energien festgelegt. Darin wird bis zum Jahr 2024 eine Verdoppe-
lung der Stromerzeugung aus PV-Anlagen gegenüber dem Jahr 2019 auf 4400 GWh/a 
angestrebt (Energie- und Klimaprogramm Sachsen 2021, S. 48). 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Sinne des RPlL-WS sind Anlagen zur Nutzung sola-
rer Strahlungsenergie im Freiraum mit einer installierten elektrischen Leistung ab 100 
kWp. Diese Voraussetzung wird als erfüllt vorausgesetzt. 
Für die raumordnerische Bewertung des Vorhabens ist Folgendes relevant: 
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Photovoltaik-Freiflächenanlagen beurteilen sich zunächst nach den im Kapitel 5.1.4 des 
RPlL-WS aufgestellten Plansätzen: 
Grundsatz 5.1.4.1 RPlL-WS: Die Nutzung solarer Strahlungsenergie soll bevorzugt in-
nerhalb bebauter Bereiche erfolgen. 
Diese Voraussetzung ist vorliegend nicht erfüllt. Sie ist aber auch angesichts der Größe 
der Anlage verzichtbar, da bebaute Flächen dieses Umfangs nicht zur Verfügung ste-
hen.  
Ziel 5.1.4.2 RPlL-WS: Die Nutzung solarer Strahlungsenergie außerhalb bebauter Be-
reiche soll auf geeigneten Flächen erfolgen. Geeignete Flächen sind 

• Flächen im räumlichen Zusammenhang mit großflächigen technischen Ein-
richtungen, 

• Lärmschutzeinrichtungen entlang von Verkehrstrassen, 
• Abfalldeponien nach erfolgter endgültiger Stilllegung 
• Halden ohne besondere ökologische oder ästhetische Funktionen, 
• Konversionsflächen mit hohem Versiegelungsgrad ohne besondere ökologi-

sche oder ästhetische Funktionen, 
• sonstige brachliegende, ehemals baulich genutzte Flächen und 
• Unland ohne besondere ökologische oder ästhetische Funktionen. 

 
Bei einem – wie hier gegebenen – sog. „Soll-Ziel“ „ist die Festlegung zwingend verbind-
lich, enthält aber ein so genanntes Restermessen, das es erlaubt, in atypischen Fällen 
ohne Zielabweichungsverfahren von der Planungsaussage abzuweichen. Ein atypi-
scher Fall liegt dann vor, wenn bei objektiver Betrachtung des konkreten Einzelfalles ein 
Festhalten am Ziel unter Beachtung der Gesamtaussage des Planes nicht gerechtfertigt 
erscheint“ (LEP S. 193). Eine Atypik ist für beide Teilpläne nicht ersichtlich. Im weiteren 
Planungsverlauf ist nachzuweisen, dass die Voraussetzungen von Ziel 5.1.4.2 
RPlL-WS erfüllt sind.  
 
Ziel 5.1.4.3 RPlL-WS lautet: Die Errichtung von Fotovoltaik-Freiflächenanlagen inner-
halb folgender Gebiete ist unzulässig (fett gedruckt bedeutet: durch die Planung be-
rührt): 

• Gebiete mit potenziell hoher Wassererosionsgefährdung 
• Grünzäsuren 
• landschaftsprägende Höhenrücken, Kuppen und Kuppenlandschaften 
• landwirtschaftliche Nutzflächen mit einer Bodenwertzahl > 50 
• regional bedeutsame Kaltluftentstehungsgebiete 
• Regionale Grünzüge 
• regionale Schwerpunkte des archäologischen Kulturdenkmalschutzes 
• Vorranggebiete Arten- und Biotopschutz 
• Vorranggebiete Braunkohlenabbau (Abbaufläche) 
• Vorranggebiete Erholung 
• Vorranggebiete Landwirtschaft 
• Vorranggebiete für den Rohstoffabbau einschließlich einer Pufferzone von 

300 m bei Festgesteinslagerstätten oder -gewinnungsgebieten 
• Vorranggebiete vorbeugender Hochwasserschutz (Überschwemmungsbe-

reich) 
• Vorranggebiete Waldmehrung 
• Vorranggebiete zum Schutz des vorhandenen Waldes 
• Vorsorgestandorte für Industrie und Gewerbe 
• Wald 
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Teilfläche 1 weist folgende Festsetzungen im RPlL-WS, Karte 14, auf: 

• Vorranggebiet Landwirtschaft im Teilgebiet 1.1, 

• Vorranggebiet Waldmehrung im Teilgebiet 1.4, 

• Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft. 

• Bodenschätzung Sachsen (nicht Bestandteil des RPlL-WS): Wert > 50 (Bo-
denschätzungsergebnis Ackerland Maximalwert 64/64) im Teilgebiet 1.1 

Für Teilfläche 2: 

• Vorranggebiet Waldmehrung 

• Vorranggebiet Waldschutz 

• Vorranggebiet Land- und Forstwirtschaft 

• Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft 

• Vorbehaltsgebiet Waldmehrung 

• Bodenschätzung Sachsen (nicht Bestandteil des RPlL-WS): Wert > 50 (Bo-
denschätzungsergebnis Ackerland Maximalwert 76/79) im Teilgebiet 2.1 
  

  
Danach ist festzustellen, dass es gemäß Z 5.1.4.3 RPlL-WS in beiden Teilflächen 
Vorranggebiete und landwirtschaftliche Nutzflächen mit einer Bodenwertzahl > 50 
gibt, die der geplanten Nutzung widersprechen.  
Aber auch die Festlegung im BKPBB eines Vorranggebietes Land- und Forstwirt-
schaft in Teilfläche 2 (siehe Anlage) steht im Konflikt mit der geplanten Nutzung 
als Photovoltaik-Freiflächenanlage, weil Land- und Forstwirtschaft einerseits und 
PV-Nutzung einander ausschließen. 
Vorranggebiete nach § 7 Abs. 3 Nr. 1 ROG sind Gebiete, die für bestimmte raumbe-
deutsame Funktionen oder Nutzungen vorgesehen sind und andere raumbedeutsame 
Funktionen oder Nutzungen in diesem Gebiet ausschließen, soweit diese mit den vor-
rangigen Funktionen oder Nutzungen nicht vereinbar sind. Gleichzeitig stellen sie Ziele 
der Raumordnung dar. Aber auch für die ausgeführten Vorbehaltsgebiete ist zu berück-
sichtigen, dass sie nach § 7 Abs. 3 Nr. 2 ROG Gebiete sind, die bestimmten raumbe-
deutsamen Funktionen oder Nutzungen vorbehalten bleiben sollen, denen bei der Ab-
wägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen – hier der 
Photovoltaik-Nutzung - besonderes Gewicht beizumessen ist. Vorbehaltsgebiete sind 
Grundsätze der Raumordnung.  
Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzu-
passen. § 4 Abs. 1 S. 1 ROG bestimmt, dass bei raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen öffentlicher Stellen, Entscheidungen öffentlicher Stellen über die Zulässig-
keit raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen anderer öffentlicher Stellen und 
Entscheidungen öffentlicher Stellen über die Zulässigkeit raumbedeutsamer Planungen 
und Maßnahmen von Personen des Privatrechts, die der Planfeststellung oder der Ge-
nehmigung mit der Rechtswirkung der Planfeststellung bedürfen, Ziele der Raumord-
nung zu beachten sowie Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung in 
Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen sind. 
Daraus folgt, dass auch die Änderung des Teil-Flächennutzungsplans Borna und 

Wyhratal nicht mit den Zielen der Raumordnung vereinbar ist, weil ihr die o. g. regional-

planerischen Festsetzungen entgegenstehen.  
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Es wird empfohlen, eine Anpassung der Planung an die Ziele der Raumordnung vorzu-
nehmen. Darüber hinaus wird auch auf die Möglichkeit verwiesen, die Abweichung von 
den Zielen der Raumordnung in einem Zielabweichungsverfahren zu prüfen.  

4. Hinweise 

Im Raumordnungskataster der Landesdirektion Sachsen wurde der Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes unter der Nummer 3 22 0137 eingetragen. Bitte informieren Sie 
uns über den weiteren Fortgang des Verfahrens im Rahmen Ihrer Mitteilungs- und Aus-
kunftspflichtpflicht gemäß § 18 SächsLPlG2. 

5. Ergänzende fachliche Hinweise anderer Referate der Landesdirektion Sachsen 

Referat 42L – Oberflächenwasser, Hochwasserschutz (Bearb.: Frau Schiller) 

Der Stadtrat der Stadt Borna hat in seiner Sitzung am 27. Mai 2021 beschlossen, den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Energiepark Borna" aufzustellen, um die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von Photovoltaik-
Freiflächenanlagen zu schaffen. 

Für die Flächen entlang der BAB 72 östlich von Borna liegt ein Teilflächennutzungsplan 
(FNP) Borna vor. Dieser weist für das Plangebiet Flächen für Landwirtschaft und Wald 
aus. Mit der beantragten Änderung sollen die Teilflächennutzungspläne im Plangebiet 
nunmehr Sonderflächen Photovoltaikanlage mit einer Größe von 202 ha ausweisen. 

Vom vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Energiepark Borna – Teilbereich 1“ werden 
keine Belange des Ref. 42 berührt. 

Zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Borna – Teilbereich 2“ ergeht folgender Hin-
weis: 

Westlich der geplanten Solarparkanlage TF2.3 befindet sich der Wagner Grundbach, 
ein Gewässer II. Ordnung (Gewässerkennzahl 56668888). Bei der Solarparkeinzäu-
nung muss die Einhaltung des gesetzlich festgelegten Gewässerrandstreifens, gemäß 
§38 WHG und §24 SächsWG, beachtet werden. 

Referat 47 – Bergbau, Bergbaufolgen, Grundwasser  
(Bearb.: Herr Kannapinn, Herr Magnus, Frau Pflug) 

Zu den vorgelegten Bebauungsplänen "Energiepark Borna - Teilbereich 1" und "Ener-
giepark Borna - Teilbereich 2" sowie zur Änderung Teil-FNP Borna und Wyhratal im 
Parallelverfahren nimmt das Referat 47 wie folgt Stellung: 

 
2 § 18 Abs. 1 SächsLPlG: „Die öffentlichen Planungsträger und die Personen des Privatrechts nach § 4 

Abs. 1 Satz 2 ROG sind verpflichtet, der Raumordnungsbehörde unaufgefordert die von ihnen beabsichtig-
ten raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zur Führung des Raumordnungskatasters mitzuteilen 
sowie über wesentliche Änderungen zu informieren. Die Gemeinden informieren bei Wirksamwerden der 
Flächennutzungspläne und bei Inkrafttreten der Bebauungspläne über deren Inhalt und deren räumlichen 
Geltungsbereich. Die Behörden sind darüber hinaus verpflichtet, der Raumordnungsbehörde die im Rah-
men ihrer Zuständigkeit zu ihrer Kenntnis gelangten raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen mitzu-
teilen“. 
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Die oben genannten Bebauungspläne überplanen Flächen im ehemaligen Tagebauge-
biet Borna-Ost/Bockwitz. Diese Flächen befinden sich im Gebiet des Betriebsplanes 
Folgen des Grundwasserwiederanstiegs (BP GWW) Witznitz/Bockwitz. Wir empfehlen 
daher bei der weiteren Planung/Ausführung die Abstimmung mit der LMBV. Zudem sind 
folgende fachliche Hinweise sowie ein Vorschlag für eine Nebenbestimmung (NB) zu 
beachten: 

Geplant sind insgesamt zehn Teilflächen, die mit oberirdisch aufgeständerten Photovol-
taik-Modulen sowie mit elektrischen Verteiler- und Trafostationen bestückt werden.  

Alle zehn Teilflächen befinden sich im Gebiet des Betriebsplanes Folgen des Grund-
wasserwiederanstiegs (BP GWW) Witznitz/Bockwitz, in dessen Teilbereich 
Borna/Bockwitz. 

Es werden anhand der Unterlagen voraussichtlich folgende Grundwasserbelange tan-
giert, zu denen wir folgende Vorschläge für Nebenbestimmungen (1.) Hinweise (2, 3) 
geben: 

1) Auswirkungen auf WRRL-Grundwassermessstellen 

Unmittelbar am Ostrand der Teilfläche TF 2.3 befindet sich die Grundwassermessstelle 
der LMBV mit der behördlichen Bezeichnung (MKZG) 4841B36871. Sie wird vom 
LfULG für die Überwachung von Menge (Grundwasserstands-Entwicklung) und Güte 
(chemische Beschaffenheit) verwendet. Eine chemische Beeinflussung der Messstelle 
durch die Solarmodule der TF 2.3 ist nicht gänzlich auszuschließen. Es sind aber eher 
positive Auswirkungen, zum Beispiel durch Verringerung von Stoffeinträgen aus der 
Landwirtschaft zu erwarten. Eine signifikante Beeinflussung der Grundwasserstände an 
der Messstelle 4841B36871 durch die Solaranlage sind aber nicht zu erwarten. Bisher 
wird die Messstelle im Auftrag der LMBV i. d. R. einmal pro Jahr gemessen.  

NB: Der Zugang zur Grundwassermessstelle ist zu gewährleisten.  
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Lage der Grundwassermessstelle 4841B36871 am Ostrand von Teilfläche 2.3 

2) Korrosionsschäden an Anlagen des Energieparks durch flurnahes betonaggressives 
Grundwasser 

Im Gebiet Borna/Bockwitz ist der bergbaubedingten Grundwasserwiederanstieg be-
reits weitgehend abgeschlossen. Daher sind gegenüber den vom HGMS 2017 für 
den quasi stationären Strömungszustand für mittlere Grundwasserneubildungsbedin-
gungen prognostizierten Grundwasserständen MGW 2150 keine großen Differenzbe-
träge gegenüber den heutigen Grundwasserständen zu erwarten. Im folgenden Karten-
ausschnitt sind als Näherung die Grundwasserflurabstände für MGW 250 aus dem 
HGMS 2017 als Hintergrundfärbung verwendet worden. Darüber wurden dann die Um-
risse der zehn Teilflächen des Energieparks gelegt. Die Flächenfarben ergeben sich 
aus den gewählten Flurabstands-Klassen. 
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Die Flurabstände bei hohen zu erwartenden Grundwasserständen (HGW) kann man 
näherungsweise um rund einen Meter geringer annehmen als die mittleren Grundwas-
serstände (MGW). Man erkennt anhand des Kartenausschnitts, dass die Teilflächen TF 
2.2 und TF 2.3, randlich, aber auch TF 2.1 (Ostrand) und TF 1.4 (Nordwestrand) be-
reichsweise mittlere Grundwasserstände von ein bis zwei Metern, d. h. wahrscheinlich 
höchste Grundwasserstände von null bis einem Meter aufweisen können. Wo Anla-
genteile (Fundamente und Metallpfosten) in den Kontaktbereich mit Grundwasser 
kommen können, sollten sie zumindest auf die in der Innenkippe des Sanierungstage-
baus Borna-Ost/Bockwitz überwiegend vorherrschende Expositionsklasse XA 2 gemäß 
DIN 4030-1 angepasst sein. Aktuelle Informationen hierzu sollten beim Sanierungsträ-
ger LMBV abgefragt werden. 
 
3) Standsicherheit auf geschütteten Kippenflächen 
 
Die Photovoltaikanlagen befinden sich zum Teil im Bereich des Kippengeländes des 
ehemaligen Tagebaus Bockwitz. Naturgemäß ist auf solchen Flächen auf Grund der 
relativ lockeren Schüttung mit einer verringerten Standfestigkeit des Untergrundes zu 
rechnen. Diese speziellen geotechnischen Randbedingungen sind zu berücksichtigen. 
Ggf. können hierzu weitere Informationen beim Sanierungsträger LMBV vorliegen.  
 
 

Die Referate/Sachgebiete 41L – Siedlungswasserwirtschaft, 43 – Abfall, Altlasten, Bo-
denschutz, Grundwasser sowie 46L – Wasserrechtliche Planfeststellungsverfahren 
Hochwasserschutz geben Fehlmeldung. 
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Das Sachgebiet 44L – Immissionsschutz verweist auf die Zuständigkeit der unteren 
Immis-sionsschutzbehörde und Sachgebiet 45L – Naturschutz, Landschaftspflege auf 
die Zuständigkeit der unteren Naturschutzbehörde. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr.Dr. Tillmann ScholbachTillmann Scholbach 
Referent 

Anlagen 
Auszüge aus dem Digitalen Raumordnungskataster (DIGROK), siehe auch 
http://rapis.sachsen.de 
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14.12.2022 

 
Vorentwürfe der vorhabenbezogenen Bebauungspläne „Energiepark Borna – 
Teilbereich 1“, Energiepark Borna – Teilbereich 2“ sowie 14. Änderung des FNP Borna  
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB sowie der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 
Ihr Schreiben vom 11.11.2022 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die GRÜNE LIGA Sachsen e.V. bedankt sich für die Beteiligung im o.g. Verfahren und nimmt 
in Abstimmung mit dem Naturschutzverband Sachsen e.V. wie folgt Stellung. 
 
Das Vorhaben wird abgelehnt. 
 
Nachfolgend werden einige Gründe zur Ablehnung des Vorhabens aufgeführt. Die 
Aufstellung kann in dieser Planungsphase allerdings nicht abschließend sein und wird im 
weiteren Verlauf des Verfahrens sowie bei einer eventuell notwendig werdenden 
gerichtlichen Prüfung fachlich vertieft/ergänzt.  
 
 
Begründung: 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Energiepark Borna – Teilbereich 1“ besteht aus 
vier einzelnen Bereichen und umfasst eine Gesamtfläche von 143,95 Hektar. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Energiepark Borna – Teilbereich 2“ besteht aus 
sechs einzelnen Bereichen und umfasst eine Gesamtfläche von 208,34 Hektar. 
 
Mit beiden Bebauungsplänen sollen insgesamt 352 ha landwirtschaftliche Nutzfläche (i.d.R. 
Acker) mit Photovoltaik-Anlagen bebaut werden. 
 
Grundsätzlich steht der Naturschutzverband der Nutzung von Landwirtschaftsflächen für die 
Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen kritisch gegenüber, da diese den unverbauten 
Freiraum als Lebensraum wildlebender Tiere weiter einengen. Bereits aufgrund intensiver 
Landnutzung schreitet der Verlust der Biodiversität auf landwirtschaftlichen Flächen weiter 
voran. So hat sich der Bestand der Feldlerchen im Vergleich von vor 1989 mehr als halbiert. 
Kiebitz und Rebhuhn sind in Sachsen fast ausgestorben (Reduktion der Bestände um 90 % 
zum Vergleichszeitraum vor 1989).  
 
Wenn Landwirtschaftsflächen mit Photovoltaikanlagen bestückt werden, wird  
 



a) das Renaturierungspotenzial dieser Bereiche auf Dauer zerstört und die damit im 
Zusammenhang stehenden Möglichkeiten der Neuschaffung bzw. Wiederherstellung von 
Lebensräumen bes. gefährdeter Arten (z.B. Feldlerche, Wachtel, Rebhuhn, Hamster) bzw. 
Aufwertungsmaßnahmen für den Biotopverbund unterbunden, 
 
b) die Wiederherstellung des Wasserrückhaltevermögens und damit vorbeugender Maß-
nahmen eines nachhaltigen und zukunftsorientierten Hochwasserschutzes in Zeiten des 
Klimawandels auf Dauer verhindert, 
 
c) der Tierwelt Lebensraum genommen und der Biotopverbund unterbunden, da 
Photovoltaikanlagen großflächig eingezäunt werden. 
 
Laut Regionalplan Leipzig-Westsachsen (5.1.4 Nutzung solarer Strahlungsenergie) soll 
grundsätzlich die Nutzung solarer Strahlungsenergie bevorzugt innerhalb bebauter Bereiche 
erfolgen. Die Nutzung solarer Strahlungsenergie außerhalb bebauter Bereiche soll auf 
geeigneten Flächen erfolgen (Z 5.1.4.2).  
 
Geeignete Flächen sind  
- Flächen im räumlichen Zusammenhang mit großflächigen technischen Einrichtungen,  
- Lärmschutzeinrichtungen entlang von Verkehrstrassen,  
- Abfalldeponien nach erfolgter endgültiger Stilllegung,  
- Halden ohne besondere ökologische oder ästhetische Funktionen,  
- Konversionsflächen mit hohem Versiegelungsgrad ohne besondere ökologische oder 

ästhetische Funktionen,  
- sonstige brachliegende, ehemals baulich genutzte Flächen und  
- Unland ohne besondere ökologische oder ästhetische Funktionen.  
 
Die Vorhabengebiete fallen nicht unter die o.g. Kategorien. 
 
Unzulässig ist die Errichtung derartiger Anlagen (Z 5.1.4.3) in folgenden Gebieten: 
- Vorranggebiete Landwirtschaft  
- Vorranggebiete Waldmehrung  
 
Die Vorhabenflächen liegen in Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft sowie 
Waldmehrung. 
 
Laut Landesentwicklungsplan (Z 5.1.1) haben die Träger der Regionalplanung darauf hin zu 
wirken, dass die Nutzung der Erneuerbaren Energien flächensparend, effizient und 
umweltverträglich ausgebaut werden kann.  
 
Bei einer geplanten Vorhabengröße von 352 ha LN ist keine flächensparende Nutzung 
erkennbar.  
 
Damit widerspricht das Vorhaben regionalplanerischen Festlegungen. 
 
Die durch Photovoltaikanlagen gelieferte Energie ist zudem weder grundlastfähig noch 
immer verfügbar. Gerade in Zeiten hohen Stromverbrauchs und der aktuellen Witterungslage 
(kalte, trübe Wintertage und –nächte) ist ihr Versorgungsbeitrag zu vernachlässigen. So 
wurden z.B. am 11.12.2022 zur Mittagszeit in Deutschland 2,855 GW solar erzeugt bei 
einem Verbrauch 53,221 GW. Auch bei einem deutlichen Ausbau der erneuerbaren Energien 
(Wind, Solar) kann der Strombedarf im Jahresverlauf nicht gedeckt werden. Dies ist bereits 
jetzt erkennbar (siehe Anlage). Nennenswerte Speicherkapazitäten gibt es nicht und wird es 
bei derzeitigem Technikstand auch nicht geben. Die Wasserstoffproduktion bietet aufgrund 
der hohen Umwandlungsverluste (Strom – Wasserstoff – Strom Wirkungsgrad 25 %) keine 
wirtschaftliche Lösung als „Stromspeicher“.  
 



Der Ausbau der erneuerbaren Energien dient daher auch nicht der öffentlichen Sicherheit, 
wie in der Begründung behauptet.  
 
Der Regionalplanerischen Einordnung des Plangebiets ging ein intensiver und z.T. 
langwieriger Abstimmungs- und Abwägungsprozess voraus, in dessen Ergebnis letztendlich 
die Entscheidung zu Gunsten der Einordnung als Vorranggebiete Landwirtschaft oder 
Waldmehrung erfolgte. Würde nun diese Entscheidung zur Disposition gestellt werden und 
die Fläche für eine industriell-überprägte Bebauung mittels Photovoltaikanlagen zur 
Verfügung gestellt werden, würden die so entstehenden Flächendefizite z.B. bei der 
Landwirtschaft bei kommenden regionalplanerischen Entscheidungen auch zu Lasten des 
Flächenpools für die Entwicklung von Natur und Landschaft bzw. des Biotop- und 
Artenschutzes getroffen werden. Dies widerspricht der Interessenlage des 
Naturschutzverbandes.  
 
Nicht zuletzt erlangen angesichts der aktuellen politischen und klimatischen Entwicklungen 
landwirtschaftliche Flächen für die Produktion von Nahrungs- und Futtermitteln einen immer 
größeren Stellenwert. Ein möglicher Verweis auf „Agro-Photovoltaiksysteme“ ginge ins 
Leere, da die geplante enge Anordnung der Solarmodule keine landwirtschaftliche Nutzung 
mehr zulässt, auch ist das Verhältnis von Aufwand/Nutzen von Agro-Photovoltaikanlagen 
noch völlig ungeklärt. Der Verweis auf einen späteren Rückbau der Anlagen zugunsten von 
Landwirtschaftsflächen ist aufgrund des unbekannten, in jedem Fall aber mehrere 
Jahrzehnte umfassenden Zeitrahmens (aktuell werden 40 Jahre als Pachtzeitraum 
gehandelt) nur theoretischer Natur. Aktuelle negative Auswirkungen auf 
Landwirtschaftsflächen sind jedoch nicht nur die Konkurrenz in der Fläche (Produktion), 
sondern auch die Konkurrenz auf dem Pachtpreis-Markt, was zu immer weiter steigenden 
Pachtpreisen und letztlich auch Produktpreisen führt. Damit wird der Steuerzahler nicht nur 
bei der Subventionierung nicht-grundlastfähiger Energieerzeugung zur Kasse gebeten, 
sondern auch bei den daraus resultierenden steigenden Lebensmittelpreisen. 
 
Allein bereits aufgrund ihrer Großflächigkeit greift die geplante industriell-überprägende 
Bebauung mittels Photovoltaikanlagen im Außenbereich grundlegend in den Landschafts-
raum und die ökologischen Wechselwirkungen zwischen Habitatausstattung und Arten-
vorkommen ein. Dies ist umso gravierender, da die Plangebiete aufgrund seiner 
ertragsarmen Böden wichtige Funktionen als Fortpflanzungs-, Nahrungs- und Rastgebiet für 
wildlebende Tierarten übernimmt, denen mittels Einzäunung der Lebensraum entzogen bzw. 
zerschnitten wird. Mit der technischen Verbauung einher geht eine Verdrängung dieser Arten 
an die Ränder des Plangebietes oder in völlig ungeeignete Bereiche (was in einigen Fällen 
das Gleiche ist).   
 
Die durch Einzäunung verursachte Lebensraumeinengung des heimischen Wildes bedingt 
einen höheren Verbissdruck auf den benachbarten Gehölzflächen bzw. in der Feldflur. Dies 
alles mit der Erhöhung des Jagddrucks lösen zu wollen, widerspricht tierethischen und 
humanen Gedankengängen.  
 
Die großflächigen Photovoltaikanlagen tragen zur weiteren Technisierung der Landschaft 
bei. Dass mit der Industrialisierung des ländlichen Freiraums durch Baulichkeiten das 
ästhetische Grundempfinden des Menschen und damit die Heimatliebe und Heimat-
verbundenheit beeinträchtigt und alle bisherigen Bemühungen im Baugesetzbuch, dem 
Bauen im Außenbereich und damit der Zersiedelung der Landschaft zu begegnen, 
konterkariert werden, muss an dieser Stelle ebenfalls erwähnt werden.  
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Ambitionen zur Mehrung von Photovoltaik-
anlagen direkt mit der gesamtgesellschaftlichen Zielstellung der Sicherung bzw. Erhöhung 
der Biodiversität konkurrieren und damit direkt in die vom Bundesgerichtshof formulierte 
Forderung der Generationengerechtigkeit aller Maßnahmen der Bundesrepublik Deutschland 
eingreifen.  



 
Auch vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine ist eine Verbauung von Flächen, die der 
Nahrungsmittelproduktion dienen zu Gunsten einer wetter- und tageslichtabhängigen 
Energieerzeugung strategisch und gesamtgesellschaftlich widersinnig. 
 
Der Zubau von Photovoltaikanlagen ist deshalb nur auf baulich vorgeprägten Standorten wie 
versiegelten Flächen, in Industriegebieten und vor allem auf Dächern zu realisieren. Das ist 
vorliegend nicht gegeben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
T. Mehnert 
Vorsitzender 
 
 
Anlage 
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1. Der beschleunigte Ausbau der Erneuerbaren Energien dient nicht der öffentlichen 
Sicherheit und stellt damit kein überragendes öffentliches Interesse dar. Im Gegenteil 
führt er zu größtmöglicher Unsicherheit hinsichtlich Strombedarfsdeckung und 
Netzstabilität. 

2. Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien kann weder 2030, 2035 oder später eine 
Klimaneutralität erreicht werden.  

Begründung: 

Referentenentwurf EEG 2023: 

„Der beschleunigte Ausbau der Erneuerbaren Energien dient der öffentlichen Sicherheit und 
stellt ein überragendes öffentliches Interesse dar. Der Ausbau der erneuerbaren Energien 
gehört zu den entscheidenden strategischen Zielen der europäischen und der nationalen 
Energie- und Klimapolitik. In Deutschland soll im Rahmen dessen der Anteil des aus 
erneuerbaren Energien erzeugten Stroms am Bruttostromverbrauch bis 2030 auf 65 Prozent 
steigen, bis 2050 soll der gesamte Strom in Deutschland treibhausgasneutral erzeugt 
werden (EEG 2021). Mit dem durch die Bundesregierung vorgelegten Entwurf für das EEG 
2023 sollen diese Zielvorgaben noch einmal erhöht werden. Vorgesehen ist eine 
Steigerung auf 80 Prozent bis 2030, die Klimaneutralität der Stromversorgung soll 
2035 erreicht sein“  

Im Jahr 2021 hatten die erneuerbaren Energien folgende Anteile bei der Energiegewinnung: 

 

Das heißt, ca. 41 % des insgesamt 2021 erzeugten Stroms geht auf erneuerbare Energien 
zurück. 

Es handelt sich dabei um einen Durchschnittswert. Im Detail kann es aber auch so 
aussehen:
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In der Woche vom 28.11. – 07.12.2022 wurde der Strombedarf in Deutschland wie folgt 
gedeckt 1:  

 

Es ist erkennbar, dass in dieser Winterwoche des Jahres 2022 von den benötigten 60 - 80 
GW zeitweise nur 10 - 15 GW durch erneuerbare Energien geliefert wurden (bei einer 
installierten Leistung von ca. 130 GW!) und nur ein Bruchteil davon solar.  

• Die erneuerbaren Energien liefern in dieser Situation zeitweise nur ca. 20 %.  

• Der größte Teil des Stromverbrauchs - ca. 80% - wird durch konventionelle 
Kraftwerke (Kohle, Gas, Atom) gedeckt. 

 

Auf der Basis der aktuellen Daten lässt sich bei https://www.agora-energiewende.de/ eine 
Hochrechnung der Strombedarfsdeckung für die Zukunft erstellen, bei welcher die 
Bruttostromerzeugung bei unterschiedlich hohen Anteilen an erneuerbaren Energien 
simuliert wird. Gleichzeitig berücksichtigen die Berechnung auch Bedarfssteigerungen durch 
die weitere Elektrifizierung der Volkswirtschaft (E-Mobilität, Wärmepumpen, 
Wasserstoffstrategie). 

 

                                                           
1 https://www.agora-energiewende.de/service/agorameter/chart/power_generation/28.11.2022/07.12.2022/today/ 
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Bei einer Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energien auf 81% (Ziel soll in 2030 erreicht 
werden) sehen Strombedarf und Stromerzeugung im Vergleichszeitraum vom 28.11. – 
07.12. folgendermaßen aus 2:  

 

Es ist erkennbar, dass in dieser künftigen Winterwoche des Jahres 2030 von den benötigten 
75 – 140 GW (flexibilisiert, d.h. Abschaltungen inclusive!) trotz massivem Zubaus der 
erneuerbaren Energien zeitweise nur 13 - 20 GW durch diese geliefert werden. Weiterhin ist 
erkennbar, dass bei zunehmend tiefen Temperaturen (z.B. ab 7.12. in obiger Grafik) der 
Stromverbrauch erheblich steigt (was z.B. mit dem steigenden Strombedarf für 
Wärmepumpen bei niedrigen Temperaturen zusammenhängt). 

• Die erneuerbaren Energien liefern in dieser Situation zeitweise nur ca. 20 %.  

• Der größte Teil des Stromverbrauchs - ca. 80% - wird nun als Residuallast 
deklariert. Diese kann bis zu 100 GW betragen.  

• Konventionelle Kraftwerke (Kohle, Atom) gibt es jedoch in Deutschland des 
Jahres 2030 nicht mehr. 

Wie soll künftig die Residuallast abgedeckt werden? 

„Der Monitoringbericht des Bundeswirtschaftsministeriums hat auch Szenarien mit geringer 
Einspeisung aus Wind- und Solaranlagen sehr genau untersucht. Er kommt zu dem 
                                                           
2 https://www.agora-
energiewende.de/service/agorameter/chart/future_power_generation/28.11.2022/07.12.2022/future/2037/ 
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Ergebnis, dass in solchen Situationen Gaskraftwerke und Speicher zum Einsatz kommen. 
Zusätzlich können Lastmanagement und Importe genutzt werden. 
 
Als zusätzliche Absicherung gibt es in Deutschland verschiedene Reserven von zukünftig in 
Summe rund 10 Gigawatt Leistung oder umgerechnet rund 20 großen Kraftwerken. Das ist 
mehr als der gesamte österreichische Kraftwerkspark und bereits heute einmalig in Europa. 

Das Monitoring des Bundeswirtschaftsministeriums zur Versorgungssicherheit analysiert 
auch Situationen in Deutschland und unseren europäischen Nachbarländern mit hohem 
Strom- und Gasverbrauch, wie sie typischerweise bei sehr kalten Temperaturen auftreten 
können. Für solche Situationen sind wir gut gerüstet.“ 3 

Wieviele Gaskraftwerk würden im Jahr 2030 gebraucht, um die Residuallast abzudecken? 

„Auf Grundlage des Koalitionsvertrags und der jüngsten Dena-Leitstudie ist bis 2030 
ein Zubau an Gaskraftwerken in Höhe von 23 Gigawatt nötig, wir sehen einen Bedarf an 
regelbarer Leistung von 20 bis 30 Gigawatt. Das entspricht etwa 50 bis 75 Kraftwerken.“ 4 

Unabhängig davon, dass der Zubau u.M.n. deutlich zu gering bemessen ist, bedeutet das, 
dass zwischen 2023 und 2030 jährlich 6 bis 9 neue Gaskraftwerke mit einer elektrischen  
Leistung von 2,5 GW gebaut werden müssten.  

Aktuell befinden sich in Deutschland 19 Gaskraftwerke mit einer Leistung von insgesamt 
11,2 GW in Planung. Davon vier im Bau. 5 

Der Neubau eines Gaskraftwerkes dauert im Schnitt 7 Jahre. Das heißt, der Bau aller 
Gaskraftwerke müsste 2023 begonnen werden. Das ist aber nicht der Fall. 

Bei einer Residuallast von bis zu 100 GW im Jahr 2030 würden selbst für den Fall, dass alle 
in Planung befindlichen Kraftwerke 2030 fertig gebaut wären, diese nur ca. 1/10 der 
benötigten Strommenge liefern können. Ob und für welchen Preis die benötigten 
Gasmengen bezogen werden können, ist unklar. In jedem Fall werden diese Gaskraftwerke 
CO2 emittieren. Eine Klimaneutralität ist weder 2030 noch 2035 gegeben. Unklar ist auch, 
woher der restliche Strom käme. 

Und Speicher? 

Speicher in Größenordnungen von mehreren GW gibt es bisher nicht. Mit 50 MW (0,05 GW) 
ist der Batteriespeicher auf dem Gelände des LEAG-Braunkohlekraftwerks in Schwarze 
Pumpe derzeit die größte Anlage dieser Art in Deutschland. Er hat 25 Millionen Euro 
gekostet. Es müssten allein für die Speicherung von 10 GW 200 derartiger Speicher richtet 
werden (Kosten 5 Milliarden Euro).  

                                                           
3https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/FAQ/Versorgungssicherheit-Kohleausstieg/faq-versorgungssicherheit-
kohleausstieg.html#:~:text=Die%20Residuallast%20muss%20von%20konventionellen,unseren%20europ%C3%A
4ischen%20Nachbarl%C3%A4ndern%20gedeckt%20werden. 
4 https://background.tagesspiegel.de/energie-klima/die-benoetigten-gaskraftwerke-brauchen-ein-neues-
strommarktdesign, 07.02.2022 
5 https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_geplanter_und_im_Bau_befindlicher_Gaskraftwerke_in_Deutschland) 

 

https://www.dena.de/themen-projekte/projekte/energiesysteme/dena-leitstudie-integrierte-energiewende/
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Vorentwürfe der vorhabenbezogenen Bebauungspläne „Energiepark Borna – Teil-
bereich 1“, Energiepark Borna – Teilbereich 2“ sowie 14. Änderung des FNP Borna  
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB sowie der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 
Ihr Schreiben vom 11.11.2022 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Namen des Naturschutzverbandes Sachsen e.V. (NaSa) bedanke ich mich für die Be-
teiligung im Verfahren und die ausgereichten Unterlagen. In Abstimmung mit der 
GRÜNEN LIGA Sachsen e.V. nimmt der NaSa e.V. wie folgt Stellung. 
 
Das Vorhaben wird abgelehnt. 
 
Nachfolgend werden einige Gründe zur Ablehnung des Vorhabens aufgeführt. Die Auf-
stellung kann in dieser Planungsphase allerdings nicht abschließend sein und wird im 
weiteren Verlauf des Verfahrens sowie bei einer eventuell notwendig werdenden gerichtli-
chen Prüfung fachlich vertieft/ergänzt.  
 
 
Begründung: 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Energiepark Borna – Teilbereich 1“ besteht 
aus vier einzelnen Bereichen und umfasst eine Gesamtfläche von 143,95 Hektar. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Energiepark Borna – Teilbereich 2“ besteht 
aus sechs einzelnen Bereichen und umfasst eine Gesamtfläche von 208,34 Hektar. 
 
Mit beiden Bebauungsplänen sollen insgesamt 352 ha landwirtschaftliche Nutzfläche 
(i.d.R. Acker) mit Photovoltaik-Anlagen bebaut werden. 
 
Grundsätzlich steht der Naturschutzverband der Nutzung von Landwirtschaftsflächen für 
die Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen kritisch gegenüber, da diese den 
unverbauten Freiraum als Lebensraum wildlebender Tiere weiter einengen. Bereits auf-
grund intensiver Landnutzung schreitet der Verlust der Biodiversität auf landwirtschaftli-
chen Flächen weiter voran. So hat sich der Bestand der Feldlerchen im Vergleich von vor 
1989 mehr als halbiert. Kiebitz und Rebhuhn sind in Sachsen fast ausgestorben (Reduk-
tion der Bestände um 90 % zum Vergleichszeitraum vor 1989).  
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Wenn Landwirtschaftsflächen mit Photovoltaikanlagen bestückt werden, wird  
 
a) das Renaturierungspotenzial dieser Bereiche auf Dauer zerstört und die damit im Zu-
sammenhang stehenden Möglichkeiten der Neuschaffung bzw. Wiederherstellung von 
Lebensräumen bes. gefährdeter Arten (z.B. Feldlerche, Wachtel, Rebhuhn, Hamster) 
bzw. Aufwertungsmaßnahmen für den Biotopverbund unterbunden, 
 
b) die Wiederherstellung des Wasserrückhaltevermögens und damit vorbeugender Maß-
nahmen eines nachhaltigen und zukunftsorientierten Hochwasserschutzes in Zeiten des 
Klimawandels auf Dauer verhindert, 
 
c) der Tierwelt Lebensraum genommen und der Biotopverbund unterbunden, da 
Photovoltaikanlagen großflächig eingezäunt werden. 
 
Laut Regionalplan Leipzig-Westsachsen (5.1.4 Nutzung solarer Strahlungsenergie) soll 
grundsätzlich die Nutzung solarer Strahlungsenergie bevorzugt innerhalb bebauter Berei-
che erfolgen. Die Nutzung solarer Strahlungsenergie außerhalb bebauter Bereiche soll 
auf geeigneten Flächen erfolgen (Z 5.1.4.2).  
 
Geeignete Flächen sind  
- Flächen im räumlichen Zusammenhang mit großflächigen technischen Einrichtun-

gen,  
- Lärmschutzeinrichtungen entlang von Verkehrstrassen,  
- Abfalldeponien nach erfolgter endgültiger Stilllegung,  
- Halden ohne besondere ökologische oder ästhetische Funktionen,  
- Konversionsflächen mit hohem Versiegelungsgrad ohne besondere ökologische 

oder ästhetische Funktionen,  
- sonstige brachliegende, ehemals baulich genutzte Flächen und  
- Unland ohne besondere ökologische oder ästhetische Funktionen.  
 
Die Vorhabengebiete fallen nicht unter die o.g. Kategorien. 
 
Unzulässig ist die Errichtung derartiger Anlagen (Z 5.1.4.3) in folgenden Gebieten: 
- Vorranggebiete Landwirtschaft  
- Vorranggebiete Waldmehrung  
 
Die Vorhabenflächen liegen in Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft sowie 
Waldmehrung. 
 
Laut Landesentwicklungsplan (Z 5.1.1) haben die Träger der Regionalplanung darauf hin 
zu wirken, dass die Nutzung der Erneuerbaren Energien flächensparend, effizient und 
umweltverträglich ausgebaut werden kann.  
 
Bei einer geplanten Vorhabengröße von 352 ha LN ist keine flächensparende Nutzung 
erkennbar.  
 
Damit widerspricht das Vorhaben regionalplanerischen Festlegungen. 
 
Die durch Photovoltaikanlagen gelieferte Energie ist zudem weder grundlastfähig noch 
immer verfügbar. Gerade in Zeiten hohen Stromverbrauchs und der aktuellen Witterungs-
lage (kalte, trübe Wintertage und –nächte) ist ihr Versorgungsbeitrag zu vernachlässigen. 
So wurden z.B. am 11.12.2022 zur Mittagszeit in Deutschland 2,855 GW solar erzeugt 
bei einem Verbrauch 53,221 GW. Auch bei einem deutlichen Ausbau der erneuerbaren 
Energien (Wind, Solar) kann der Strombedarf im Jahresverlauf nicht gedeckt werden. 
Dies ist bereits jetzt erkennbar (siehe Anlage). Nennenswerte Speicherkapazitäten gibt es 
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nicht und wird es bei derzeitigem Technikstand auch nicht geben. Die Wasserstoffproduk-
tion bietet aufgrund der hohen Umwandlungsverluste (Strom – Wasserstoff – Strom Wir-
kungsgrad 25 %) keine wirtschaftliche Lösung als „Stromspeicher“.  
 
Der Ausbau der erneuerbaren Energien dient daher auch nicht der öffentlichen Sicher-
heit, wie in der Begründung behauptet.  
 
Der Regionalplanerischen Einordnung des Plangebiets ging ein intensiver und z.T. lang-
wieriger Abstimmungs- und Abwägungsprozess voraus, in dessen Ergebnis letztendlich 
die Entscheidung zu Gunsten der Einordnung als Vorranggebiete Landwirtschaft oder 
Waldmehrung erfolgte. Würde nun diese Entscheidung zur Disposition gestellt werden 
und die Fläche für eine industriell-überprägte Bebauung mittels Photovoltaikanlagen zur 
Verfügung gestellt werden, würden die so entstehenden Flächendefizite z.B. bei der 
Landwirtschaft bei kommenden regionalplanerischen Entscheidungen auch zu Lasten des 
Flächenpools für die Entwicklung von Natur und Landschaft bzw. des Biotop- und Arten-
schutzes getroffen werden. Dies widerspricht der Interessenlage des Naturschutzverban-
des.  
 
Nicht zuletzt erlangen angesichts der aktuellen politischen und klimatischen Entwicklun-
gen landwirtschaftliche Flächen für die Produktion von Nahrungs- und Futtermitteln einen 
immer größeren Stellenwert. Ein möglicher Verweis auf „Agro-Photovoltaiksysteme“ ginge 
ins Leere, da die geplante enge Anordnung der Solarmodule keine landwirtschaftliche 
Nutzung mehr zulässt, auch ist das Verhältnis von Aufwand/Nutzen von Agro-
Photovoltaikanlagen noch völlig ungeklärt. Der Verweis auf einen späteren Rückbau der 
Anlagen zugunsten von Landwirtschaftsflächen ist aufgrund des unbekannten, in jedem 
Fall aber mehrere Jahrzehnte umfassenden Zeitrahmens (aktuell werden 40 Jahre als 
Pachtzeitraum gehandelt) nur theoretischer Natur. Aktuelle negative Auswirkungen auf 
Landwirtschaftsflächen sind jedoch nicht nur die Konkurrenz in der Fläche (Produktion), 
sondern auch die Konkurrenz auf dem Pachtpreis-Markt, was zu immer weiter steigenden 
Pachtpreisen und letztlich auch Produktpreisen führt. Damit wird der Steuerzahler nicht 
nur bei der Subventionierung nicht-grundlastfähiger Energieerzeugung zur Kasse gebe-
ten, sondern auch bei den daraus resultierenden steigenden Lebensmittelpreisen. 
 
Allein bereits aufgrund ihrer Großflächigkeit greift die geplante industriell-überprägende 
Bebauung mittels Photovoltaikanlagen im Außenbereich grundlegend in den Landschafts-
raum und die ökologischen Wechselwirkungen zwischen Habitatausstattung und Arten-
vorkommen ein. Dies ist umso gravierender, da die Plangebiete aufgrund seiner ertrags-
armen Böden wichtige Funktionen als Fortpflanzungs-, Nahrungs- und Rastgebiet für 
wildlebende Tierarten übernimmt, denen mittels Einzäunung der Lebensraum entzogen 
bzw. zerschnitten wird. Mit der technischen Verbauung einher geht eine Verdrängung 
dieser Arten an die Ränder des Plangebietes oder in völlig ungeeignete Bereiche (was in 
einigen Fällen das Gleiche ist).   
 
Die durch Einzäunung verursachte Lebensraumeinengung des heimischen Wildes be-
dingt einen höheren Verbissdruck auf den benachbarten Gehölzflächen bzw. in der Feld-
flur. Dies alles mit der Erhöhung des Jagddrucks lösen zu wollen, widerspricht tierethi-
schen und humanen Gedankengängen.  
 
Die großflächigen Photovoltaikanlagen tragen zur weiteren Technisierung der Landschaft 
bei. Dass mit der Industrialisierung des ländlichen Freiraums durch Baulichkeiten das äs-
thetische Grundempfinden des Menschen und damit die Heimatliebe und Heimat-
verbundenheit beeinträchtigt und alle bisherigen Bemühungen im Baugesetzbuch, dem 
Bauen im Außenbereich und damit der Zersiedelung der Landschaft zu begegnen, kon-
terkariert werden, muss an dieser Stelle ebenfalls erwähnt werden.  
 



  

Seite 4 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Ambitionen zur Mehrung von Photovoltaik-
anlagen direkt mit der gesamtgesellschaftlichen Zielstellung der Sicherung bzw. Er-
höhung der Biodiversität konkurrieren und damit direkt in die vom Bundesgerichtshof for-
mulierte Forderung der Generationengerechtigkeit aller Maßnahmen der Bundesrepublik 
Deutschland eingreifen.  
 
Auch vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine ist eine Verbauung von Flächen, die 
der Nahrungsmittelproduktion dienen zu Gunsten einer wetter- und tageslichtabhängigen 
Energieerzeugung strategisch und gesamtgesellschaftlich widersinnig. 
 
Der Zubau von Photovoltaikanlagen ist deshalb nur auf baulich vorgeprägten Standorten 
wie versiegelten Flächen, in Industriegebieten und vor allem auf Dächern zu realisieren. 
Das ist vorliegend nicht gegeben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
U. Straßburg 
Kassenwart 
 
 
Anlage 
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1. Der beschleunigte Ausbau der Erneuerbaren Energien dient nicht der öffentlichen 
Sicherheit und stellt damit kein überragendes öffentliches Interesse dar. Im Gegenteil 
führt er zu größtmöglicher Unsicherheit hinsichtlich Strombedarfsdeckung und 
Netzstabilität. 

2. Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien kann weder 2030, 2035 oder später eine 
Klimaneutralität erreicht werden.  

Begründung: 

Referentenentwurf EEG 2023: 

„Der beschleunigte Ausbau der Erneuerbaren Energien dient der öffentlichen Sicherheit und 
stellt ein überragendes öffentliches Interesse dar. Der Ausbau der erneuerbaren Energien 
gehört zu den entscheidenden strategischen Zielen der europäischen und der nationalen 
Energie- und Klimapolitik. In Deutschland soll im Rahmen dessen der Anteil des aus 
erneuerbaren Energien erzeugten Stroms am Bruttostromverbrauch bis 2030 auf 65 Prozent 
steigen, bis 2050 soll der gesamte Strom in Deutschland treibhausgasneutral erzeugt 
werden (EEG 2021). Mit dem durch die Bundesregierung vorgelegten Entwurf für das EEG 
2023 sollen diese Zielvorgaben noch einmal erhöht werden. Vorgesehen ist eine 
Steigerung auf 80 Prozent bis 2030, die Klimaneutralität der Stromversorgung soll 
2035 erreicht sein“  

Im Jahr 2021 hatten die erneuerbaren Energien folgende Anteile bei der Energiegewinnung: 

 

Das heißt, ca. 41 % des insgesamt 2021 erzeugten Stroms geht auf erneuerbare Energien 
zurück. 

Es handelt sich dabei um einen Durchschnittswert. Im Detail kann es aber auch so 
aussehen:
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In der Woche vom 28.11. – 07.12.2022 wurde der Strombedarf in Deutschland wie folgt 
gedeckt 1:  

 

Es ist erkennbar, dass in dieser Winterwoche des Jahres 2022 von den benötigten 60 - 80 
GW zeitweise nur 10 - 15 GW durch erneuerbare Energien geliefert wurden (bei einer 
installierten Leistung von ca. 130 GW!) und nur ein Bruchteil davon solar.  

• Die erneuerbaren Energien liefern in dieser Situation zeitweise nur ca. 20 %.  

• Der größte Teil des Stromverbrauchs - ca. 80% - wird durch konventionelle 
Kraftwerke (Kohle, Gas, Atom) gedeckt. 

 

Auf der Basis der aktuellen Daten lässt sich bei https://www.agora-energiewende.de/ eine 
Hochrechnung der Strombedarfsdeckung für die Zukunft erstellen, bei welcher die 
Bruttostromerzeugung bei unterschiedlich hohen Anteilen an erneuerbaren Energien 
simuliert wird. Gleichzeitig berücksichtigen die Berechnung auch Bedarfssteigerungen durch 
die weitere Elektrifizierung der Volkswirtschaft (E-Mobilität, Wärmepumpen, 
Wasserstoffstrategie). 

 

                                                           
1 https://www.agora-energiewende.de/service/agorameter/chart/power_generation/28.11.2022/07.12.2022/today/ 
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Bei einer Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energien auf 81% (Ziel soll in 2030 erreicht 
werden) sehen Strombedarf und Stromerzeugung im Vergleichszeitraum vom 28.11. – 
07.12. folgendermaßen aus 2:  

 

Es ist erkennbar, dass in dieser künftigen Winterwoche des Jahres 2030 von den benötigten 
75 – 140 GW (flexibilisiert, d.h. Abschaltungen inclusive!) trotz massivem Zubaus der 
erneuerbaren Energien zeitweise nur 13 - 20 GW durch diese geliefert werden. Weiterhin ist 
erkennbar, dass bei zunehmend tiefen Temperaturen (z.B. ab 7.12. in obiger Grafik) der 
Stromverbrauch erheblich steigt (was z.B. mit dem steigenden Strombedarf für 
Wärmepumpen bei niedrigen Temperaturen zusammenhängt). 

• Die erneuerbaren Energien liefern in dieser Situation zeitweise nur ca. 20 %.  

• Der größte Teil des Stromverbrauchs - ca. 80% - wird nun als Residuallast 
deklariert. Diese kann bis zu 100 GW betragen.  

• Konventionelle Kraftwerke (Kohle, Atom) gibt es jedoch in Deutschland des 
Jahres 2030 nicht mehr. 

Wie soll künftig die Residuallast abgedeckt werden? 

„Der Monitoringbericht des Bundeswirtschaftsministeriums hat auch Szenarien mit geringer 
Einspeisung aus Wind- und Solaranlagen sehr genau untersucht. Er kommt zu dem 
                                                           
2 https://www.agora-
energiewende.de/service/agorameter/chart/future_power_generation/28.11.2022/07.12.2022/future/2037/ 
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Ergebnis, dass in solchen Situationen Gaskraftwerke und Speicher zum Einsatz kommen. 
Zusätzlich können Lastmanagement und Importe genutzt werden. 
 
Als zusätzliche Absicherung gibt es in Deutschland verschiedene Reserven von zukünftig in 
Summe rund 10 Gigawatt Leistung oder umgerechnet rund 20 großen Kraftwerken. Das ist 
mehr als der gesamte österreichische Kraftwerkspark und bereits heute einmalig in Europa. 

Das Monitoring des Bundeswirtschaftsministeriums zur Versorgungssicherheit analysiert 
auch Situationen in Deutschland und unseren europäischen Nachbarländern mit hohem 
Strom- und Gasverbrauch, wie sie typischerweise bei sehr kalten Temperaturen auftreten 
können. Für solche Situationen sind wir gut gerüstet.“ 3 

Wieviele Gaskraftwerk würden im Jahr 2030 gebraucht, um die Residuallast abzudecken? 

„Auf Grundlage des Koalitionsvertrags und der jüngsten Dena-Leitstudie ist bis 2030 
ein Zubau an Gaskraftwerken in Höhe von 23 Gigawatt nötig, wir sehen einen Bedarf an 
regelbarer Leistung von 20 bis 30 Gigawatt. Das entspricht etwa 50 bis 75 Kraftwerken.“ 4 

Unabhängig davon, dass der Zubau u.M.n. deutlich zu gering bemessen ist, bedeutet das, 
dass zwischen 2023 und 2030 jährlich 6 bis 9 neue Gaskraftwerke mit einer elektrischen  
Leistung von 2,5 GW gebaut werden müssten.  

Aktuell befinden sich in Deutschland 19 Gaskraftwerke mit einer Leistung von insgesamt 
11,2 GW in Planung. Davon vier im Bau. 5 

Der Neubau eines Gaskraftwerkes dauert im Schnitt 7 Jahre. Das heißt, der Bau aller 
Gaskraftwerke müsste 2023 begonnen werden. Das ist aber nicht der Fall. 

Bei einer Residuallast von bis zu 100 GW im Jahr 2030 würden selbst für den Fall, dass alle 
in Planung befindlichen Kraftwerke 2030 fertig gebaut wären, diese nur ca. 1/10 der 
benötigten Strommenge liefern können. Ob und für welchen Preis die benötigten 
Gasmengen bezogen werden können, ist unklar. In jedem Fall werden diese Gaskraftwerke 
CO2 emittieren. Eine Klimaneutralität ist weder 2030 noch 2035 gegeben. Unklar ist auch, 
woher der restliche Strom käme. 

Und Speicher? 

Speicher in Größenordnungen von mehreren GW gibt es bisher nicht. Mit 50 MW (0,05 GW) 
ist der Batteriespeicher auf dem Gelände des LEAG-Braunkohlekraftwerks in Schwarze 
Pumpe derzeit die größte Anlage dieser Art in Deutschland. Er hat 25 Millionen Euro 
gekostet. Es müssten allein für die Speicherung von 10 GW 200 derartiger Speicher richtet 
werden (Kosten 5 Milliarden Euro).  

                                                           
3https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/FAQ/Versorgungssicherheit-Kohleausstieg/faq-versorgungssicherheit-
kohleausstieg.html#:~:text=Die%20Residuallast%20muss%20von%20konventionellen,unseren%20europ%C3%A
4ischen%20Nachbarl%C3%A4ndern%20gedeckt%20werden. 
4 https://background.tagesspiegel.de/energie-klima/die-benoetigten-gaskraftwerke-brauchen-ein-neues-
strommarktdesign, 07.02.2022 
5 https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_geplanter_und_im_Bau_befindlicher_Gaskraftwerke_in_Deutschland) 
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